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Freitag, 27.08.2021
Die Sanierungsarbeiten am gemeindeeigenen Wohn-
gebäude Hintere Gasse 1 sind weitestgehend ab-
geschlossen. In wenigen Tagen ziehen die Mieter in 
die neuen Räumlichkeiten ein.
Das ortsbildprägende Gebäude ist zu einem 
Schmuckstück im Rahmen der städtebaulichen Sa-
nierung geworden. Wir möchten daher der inter-
essierten Öffentlichkeit Gelegenheit geben sich im 
Rahmen einer kleinen Führung durch den Architek-
ten Josef Gaßner durch die Räumlichkeiten führen 
zu lassen.
Wegen Corona ist eine Anmeldung vorab unbedingt 
erforderlich. Die Führungen umfassen jeweils höchs-
tens 10 Personen und dauern ca. 20 Minuten.

Teilnehmen darf nur wer geimpft oder genesen ist 
oder einen tagesaktuellen Test vorweisen kann. Die 
entsprechenden Zertifikate bitte bei der Anmeldung 
bzw. bei der Führung angeben. Während der Füh-
rung im Haus ist eine Schutzmaske zu tragen.
Anmeldungen über die Gemeindeverwaltung 
(07424/9706-0; info@denkingen.de).
Anmeldeschluss ist am Freitag, 27.08.2021, um 
12.00 Uhr.
Die Führungen beginnen am Freitag, 27.08.2021, um 
14.30 Uhr. Folgende Zeitfenster werden angeboten:
14.30; 14.50; 15.10; 15.30; 15.50; 16.10; 16.30; 
16.50; 17.10; 17.30; 17.50 Uhr.
Treffpunkt ist jeweils vor dem Gebäude. Bitte warten 
Sie bis sie zur Besichtigung abgeholt werden.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Corona macht keinen Urlaub und angesichts stei-
gender Fallzahlen müssen wir uns wohl darauf ein-
stellen, dass wir ab Herbst wieder mit einer anderen 
Situation rechnen müssen. Genießen wir also die 
momentane Lage ohne leichtsinnig zu werden; wei-
terhin verantwortungsbewusst unter Einhaltung der 
jeweils geltenden Corona-Verordnungen.
Auch die Kommunalpolitik geht weiter, und so 
möchte ich Sie über ein paar laufende oder künftige 
Projekte der Gemeinde unterrichten. Gerne hätte ich 
dies im Rahmen einer Bürgerversammlung getan, 
hierfür aber ist die Lage noch zu ungewiss und zu 
instabil.
Das Projekt unserer sogenannten „Wanderhütte“ 
läuft weiter. Hier werden in Kürze weitere Gespräche 
stattfinden, nachdem die Baurechtsbehörde keine 
Bedenken gegen einen Standort an der Hangkante 
auf dem geteerten Parkplatzgelände zwischen Wet-
terwarte und ehemaligen Hotel hat. Die Gemeinde 
will sich an dieser Gastronomie mit einer öffentlichen 
Toilette finanziell beteiligen. Diese soll dann allen 
Besuchern des Klippenecks untertags zur Verfügung 
stehen. Der Gemeinderat wird sich hier in seiner 
nächsten Sitzung mit den entsprechenden Eckpunk-
ten dieser Beteiligung sowie den Regelungen eines 
entsprechenden Erbbaupachtvertrags befassen. Von 
vielen Seiten bekommen wir positive Resonanz für 
diese Idee. Noch ist nicht alles in trockenen Tü-
chern, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns 
hier auf der Zielgeraden befinden.
Die Sanierungsmaßnahme Hintere Gasse 1 ist wei-
testgehend abgeschlossen, so dass die Mieter Mitte 
September einziehen werden. Die Wohnungen waren 

innerhalb kürzester Zeit belegt. Die Außenanlagen 
werden ebenfalls in Kürze hergerichtet. Dabei wer-
den dann auch die noch fehlenden Parkplätze her-
gerichtet. Sie können alle auf dem Gelände „Hintere 
Gasse 1“ angelegt werden.

 
Hintere Gasse 1 noch im Gerüst Foto: Rudolf Wuhrer

Es handelt sich bei dem Gebäude Hintere Gasse 
1 nicht um eine Flüchtlingsunterkunft sondern um 
ein gemeindeeigenes Mietgebäude mit 10 Einheiten, 
welche von Zuschnitt her für Einzelpersonen und 
Familien geeignet sind. Die Miete wurde sozialver-
träglich festgelegt, so dass sich die Wohnung auch 
jemand mit einem „kleinen Geldbeutel“ leisten kann. 
Eine Wohnung ist dazuhin behindertengerecht aus-
gebaut.

Besichtigung saniertes Gebäude Hintere Gasse 1 (alte Post)

Aktuelles aus der Denkinger Kommunalpolitik
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Gasthaus Sternen 

Gerüchteweise ist es ja schon einmal durch den Ort gelau-
fen: Die Gemeinde hat den Sternen gekauft. Auch wenn 
der Kaufvertrag noch nicht unterschrieben ist, die Gemeinde 
wird die Gaststätte Sternen und mit ihm das umgebende 
Gelände aufkaufen. Wir haben uns hier im Insolvenzverfah-
ren mit der Kreissparkasse Tuttlingen auf einen für beide 
Seiten fairen und akzeptablen Preis geeinigt.

Wanderhütte und Sternen lassen fast den Eindruck aufkom-
men, die Gemeinde steige nun in die Gastronomie ein. Dass 
sich beide Projekte nunmehr überschneiden ist ein Zufall 
und keinesfalls eine Neuausrichtung der Gemeinde in Rich-
tung Gastronomischer Betrieb. Auch künftig wird der Bürger-
meister seinen Platz im Rathaus und nicht hinterm Zapfhahn 
haben. Warum also kauft die Gemeinde den Sternen auf.
Dafür gab es im Gemeinderat verschiedene Gründe, die 
dann nach einer Abwägung aller, damit zweifelsohne auch 
verbundenen Risiken, den Ausschlag für diesen Kauf ge-
bracht haben. Durch konkrete Anfragen sahen wir die ei-
gentliche Nutzung des Sternen als Dorfgaststätte in Gefahr. 
Wir wollen keine Spielhalle in der Ortsmitte.
Wir wollen durch den Kauf langfristig den Sternen als klas-
sische Dorfgaststätte fördern, als gut-bürgerliche Speise-
gaststätte, als Treffpunkt nach dem Übungs- und Trainings-
betrieb, als Treffpunkt für gesellschaftliche und familiäre 
Ereignisse. Dazu werden Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. 
die Schaffung eines alters- und behindertengerechten Zu-
gangs usw. notwendig werden. Dies wollen wir im Rahmen 
der Städtebaulichen Fördermaßnahmen angehen. Nach den 
Sanierungsmaßnahmen wird die Gemeinde den Sternen ent-
weder an einen geeigneten Pächter verpachten oder wenn 
möglich an diesen veräußern.
Weiter haben wir jetzt die große und wohl einmalige Ge-
legenheit im Bereich „Im Winkel“ eine Platzsituation in der 
Ortsmitte zu schaffen und eines Tages Rathausplatz und 
„Im Winkel“ miteinander zu verbinden. Die Verwaltung wird 
hier dem Gemeinderat, durch Abbruch des bisherigen Bier-
gartens und einer Garage, die Anlegung eines großzügigen, 
naturnahen Biergartens mit angrenzendem Spielplatz vor-
schlagen. Der Winkel soll nach diesen Vorstellungen künftig 
nur noch über die Hauptstraße befahren werden können. 
Ansonsten wird der Platz für Fußgänger und Radfahrer so-
wie die neugeschaffenen Parkplätze zur Verfügung stehen.
Durch diesen Grundstückserwerb wird es auch möglich sein 
alle 10 Parkplätze für das Mietshaus Hintere Gasse 1 direkt 
auf dem Grundstück Hintere Gasse 1 unterzubringen. Wei-
tere Parkplätze sollen für Besucher der Gaststätte Sternen 
sowie des Spielplatzes angelegt werden. Der Zugang von 
der Hinteren Gasse her soll als Fuß- und Radweg ausgestal-
tet werden. Hier wird der Gemeinderat in der kommenden 
Sitzung die ersten Eckpunkte einer Planung beschließen. Die 
Maßnahme selbst wird im Rahmen der Städtebauförderung 
gefördert und soll nach meinen Vorstellungen 2022 in Angriff 
genommen werden.

 
Gartenweg 1/1 

Materialknappheit und die enorme Preisentwicklung auf dem 
Bausektor machen jede Baustelle zu einem unüberschauba-
ren Risiko. Das werden wir im Hinblick auf die vorgesehene 
Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudes Gartenweg 1/1 
im Auge behalten müssen. Hierzu werden Architekt und 
Gemeinderat ebenfalls in der kommenden Sitzung Überle-
gungen anstellen, wie man die Kosten im Griff haben kann, 
ggf. auch mit Abstrichen an der bisherigen Planung.

 
Sanierung Hauptstraße 1. Bauabschnitt 

An der Hauptstraße sind noch kleiner Restarbeiten, wie 
z.B. das Anbringen des Geländers an der Wettbachbrücke 
notwendig. Dies alles liegt in der Zuständigkeit des Lan-
des. Die Firma Walter konnte im Auftrag der Gemeinde die 
Sanierung eines Teilbereichs der Hozenbühlstraße sowie die 
Erschließung des neuen Baugebiets in der Leinebergstraße 
weitestgehend abschließen. Der Verkehr kann dort wieder 
ungehindert fließen und die Anwohner können wieder ihre 
Grundstücke problemlos erreichen. Für die Geduld und die 
Mithilfe herzlichen Dank.

 
Die neue Leinebergstraße Fotos: Rudolf Wuhrer
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Der Gemeinderat wird in der kommenden nichtöffentlichen 
Sitzung die gemeindeeigenen Bauplätze entsprechend dem 
Bewerbungsverfahren vergeben, so dass die Bauwilligen 
zügig mit ihren Planungen und Vorbereitungen beginnen 
können. Die bisherige Auswertung der eingegangenen Be-
werbungen zeigt, dass es wohl gelingen wird hier vorzugs-
weise für die einheimischen Bauinteressenten Bauplätze zur 
Verfügung zu stellen.
Eine größere Tiefbaumaßnahme stellt noch die Sanierung 
des Fuß- und Radwegs entlang des Obstbaumlehrpfads 
dar. Die Bauarbeiten werden hier den gesamten Herbst in 
Anspruch nehmen und einen Verkehr auf diesem Weg zeit-
weise nicht möglich machen. Dafür gibt es am Ende wieder 
einen schönen neuen Fuß- und Radweg als Verbindung von 
Denkingen nach Spaichingen. Schon jetzt bitten wir hier um 
ihre Mithilfe.
Die Bauarbeiten zur Verlegung des gemeindeeigenen Glas-
fasernetzes entlang der Hauptstraße sowie in den Gewerbe-
gebieten Sulzen und Hofäcker sind ebenfalls weitestgehend 
abgeschlossen, so dass demnächst der Startschuss für 
die Inbetriebnahme erfolgen kann. Wie es mit der weiteren 
Erschließung im Ort mit dem gemeindeeigenen Glasfaser 
weitergehen wird, wird der Gemeinderat im Rahmen der 
Haushaltsberatung 2022 beraten. Auf alle Fälle wird der 
Gartenweg mit Teilen des ehemaligen Bauhofareal mit an-
gebunden werden.
Derzeit in der Diskussion sind im Bereich Umwelt- und Kli-
maschutz die beiden Projekte „Schonwald Klippeneck“ und 
ein gemeinsamer Biotopverbund innerhalb der N-Region.
Entgegen einem Leserbrief, der sich ausführlich mit einer 
Kuhhaltung innerhalb des Projekts „Schonwald Klippeneck“ 
befasste, war in den Vorberatungen des Gemeinderats ein-
schließlich der jeweiligen Vorlagen überhaupt nie die Rede 
von einer Rinderhaltung in diesem Bereich, sondern allen-

falls von einer Ausweitung der bisherigen Schafbeweidung 
auf dem Klippeneck. Wie das Projekt überhaupt umgesetzt 
werden wird, mit welchen Kosten und damit auch Öko-
punkten zu rechnen ist und all die anderen Fragen, können 
dann behandelt werden, wenn ein entsprechendes Fachbüro 
eine Analyse und einen Entwicklungsplan erstellt hat. Hierzu 
wurden jetzt drei Fachbüros um Abgabe eines Angebots 
gebeten.
Ebenfalls angegangen wird eine gemeinsamer Biotopver-
bund innerhalb der Mitgliedsgemeinden der N-Region 5G 
sowie ggf. auch der Mitgliedsgemeinden der VG-Spaichin-
gen. Auch hier sollen in Kürze entsprechende Fachbüros 
um Abgabe eines Angebots gebeten werden um dann den 
Förderantrag stellen zu können. Die Planung selbst wird mit 
90 % gefördert.
Im Oktober wird der Gemeinderat über ein Wochenende 
(Samstag/Sonntag) in Klausur gehen. Dabei wird reflektiert 
inwieweit das 10-Punkteprogramm 2020/2021 abgearbeitet 
werden konnte. Es soll dann eine Zielvorgabe für die Jahre 
2022/2023 erarbeitet werden.
An dieser Stelle einmal herzlichen Dank den Mitgliedern des 
Gemeinderats. Nach Jahren der Anfeindungen und Strei-
tigkeiten finden die Sitzungen und Vorbereitungen in einer 
angenehmen, vertrauensvollen Atmosphäre des respektvol-
len Umgangs miteinander statt. Unterschiedliche Ansichten 
werden sachlich und konstruktiv debatiert und dann wird 
abgestimmt und von jedem auch das Abstimmungsergebnis 
respektiert und anerkannt. Das war leider nicht immer so.
Ich wünsche Ihnen noch eine gute Urlaubszeit und für alle 
bei denen der Urlaub bereits vorbei ist wieder einen guten 
Einstieg in den Berufs- und Familienalltag. Bleiben Sie ge-
sund.
Rudolf Wuhrer
Bürgermeister

Die Filiale der Backstube Licht in Denkingen erstrahlt im 
neuen Glanz. Das Familienunternehmen hat hier in Denkin-
gen für die Ausgestaltung einer modernen und ansprechen-
den Filiale ordentlich investiert, auch weil die Kundschaft 
in Denkingen sehr schnell den Wag zur Backstube Licht 
gefunden hat. Bürgermeister Rudolf Wuhrer zeigt sich erfreut 
über diesen Anziehungspunkt in der Ortsmitte und gratulierte 
im Namen der Gemeinde zu dem gelungenen Umbau.

Kathrin Müller-Licht und Bäckermeister Tobias Licht legen 
Wert auf Qualität und Regionalität. Die soll mit der neuge-
stalteten Filiale in Denkingen zum Ausdruck kommen.

Filiale Backstube Licht im neuen Glanz

Bürgermeister Rudolf Wuhrer mit Frau Kathrin Müller-Licht und 
Bäckermeister Tobias Licht Foto: Gemeindeverwaltung

Ausstellung Nissan Engel  
– Rathaus Denkingen

Obwohl die Bilder schon lange im Rathaus hängen, konnte 
wegen der Corona-Pandemie die offizielle Eröffnung erst 
am Freitag, den 20.08.2021 stattfinden. Musikalisch um-
rahmt von Cornelia Bossert und Uschi Buddatsch konnte 
Bürgermeister Rudolf Wuhrer eine kunstbegeisterte Besu-
chergruppe begrüßen. Wegen Corona konnte nur ein kleiner 
Kreis von rund 30 Besucherinnen und Besuchern eingeladen 
werden. Darunter auch Lore und Georg Nowoisky, dem die 
Gemeinde nun zum wiederholten Male eine Ausstellung von 
hohem Niveau zu verdanken hat.
Nissan Engel, 1931 in Israel geboren, gehört zu einem in-
ternational geachteten Künstler, dessen Werke heut in vielen 
Museen, Galerien und privaten Sammlungen überall auf der 
Welt zu bewundern sind. Sie vereinen Musik und Collage 
in einem harmonischen Ganzen von Farben, Licht und Tex-
turen.
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Bereitschaftsdienst

Notfalldienst:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Fei-
ertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kosten-
freie Rufnummer 116117
Informationen zu Öffnungszeiten und Anschrift der jeweili-
gen Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/
buerger/notfallpraxen/
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter Tel. 0711 – 
96589700 oder docdirekt.de
Landratsamt Tuttlingen richtet zusätzliche Service-Hotline 
zum Coronavirus ein
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Tuttlingen kön-
nen sich ab sofort unter der Nummer 07461 926 9999 des 
Gesundheitsamtes rund um das Thema Coronavirus (CO-
VID-19) informieren.
Beratungshotline des Polizeipräsidiums Konstanz für den 
Landkreis Tuttlingen 
Donnerstags, ab 09.30 – 12.00 Uhr, Telefon:  07461/941-160
Frauenhaus Tuttlingen 07461-2066

Apothekendienst
Samstag, 28.08.2021
Apotheke am Alten Milchwerk, Heerstraße 42, 
78628 Rottweil, Tel. 0741/17488990 
Sonntag, 29.08.2021
Apotheke Zürn, Hauptstraße 15, 78658 Zimmern o. R., 
Tel. 0741/31894 
Lemberg-Apotheke, Hauptstraße 49, 78559 Gosheim, 
Tel. 07426/1447

Nachtdienst der Apotheken während der Woche vom 
30.08. – 03.09.2021
Montag, 30.08.2021
Dr. Sailers Königs-Apotheke, Königstraße 19, 
78628 Rottweil, 0741/209664730 
Dienstag, 31.08.2021
Marien-Apotheke, Hauptstraße 169, 78549 Spaichingen, 
Tel. Nr. 07424/95690
Mittwoch, 01.09.2021
St. Gallus-Apotheke, Hochwaldstraße 4, 78667 Villingendorf, 
Tel. 0741/31202
Marien-Apotheke,Am Solberg 14, 78583 Böttingen, 
Tel. 07429/3452 
Donnerstag, 02.09.2021
Marien-Apotheke, Hauptstraße 169, 78549 Spaichingen, 
Tel. Nr. 07424/95690
Freitag, 03.09.2021
St. Gallus-Apotheke, Hochwaldstraße 4, 78667 Villingendorf, 
Tel. 0741/31202
Marien-Apotheke,Am Solberg 14, 78583 Böttingen, 
Tel. 07429/3452

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag/Sonntag, 28./29.08.2021
Dres. Heinemann, Heinz-Mecherlein-Straße 8, Trossingen, 
Tel. 07425/21081

Jugendreferat Denkingen
Kontaktdaten:
Jugendreferent Jonathan Pohl
Telefon: 0179 1 39 29 33
Email: jonathan.jugendreferat@gmx.de. 
Büro: Marktplatz 2 (Alte Post), 78554 Aldingen

MiKaDo e.V. Nachbarschaftshilfeverein
Büro Betreutes Wohnen „Am Kirchgarten“, Kirchhofen 3
Telefon: 07424/700685
E-Mail: mikado.denkingen.de

Impressum 
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Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
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Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
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Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
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71263 Weil der Stadt,  
Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
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 Fotos: Alois Groß

Nissan Engel gilt als ein Poet unter den Malern, geprägt 
vom europäischen wie auch amerikanischen Expressionis-
mus. Bei seinen Werken wurde er inspiriert von den großen 
Komponisten wie Mozart, Beethoven, Mahler oder Schubert.
Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten im Rathaus 
zu sehen. Bitte dabei jeweils die aktuellen Corona-Bestim-
mungen beachten.
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Bürozeiten:
Montagvormittag  9.00 – 11.00 Uhr

Abfallabfuhrtermine diese Woche:
Restmüllcontainer (1100 l, 14-tägige Abfuhr) 
         Dienstag, 31.08.2021
Bio-Tonne (Tonne braun)  Dienstag, 31.08.2021
Windeltonne (Deckel orange) Dienstag, 31.08.2021
Papiertonne (Tonne blau)  Dienstag, 31.08.2021
Die Tonnen sollten ab 6.00 Uhr bereit stehen.
Die Grünschnittannahmestelle auf dem Parkplatz am Sport-
heim ist am Samstag von 9.00 – 11.30 Uhr geöffnet. 

Fundamt
Gefunden wurde eine Uhr mit schwarzem Band. 

Standesamt
Das Licht der Welt erblickte
am 27.07.2021 Ali Kastrati
Eltern: Samanta Osmani und Faljmon Kastrati
am 02.08.2021 Hira Yildirim
Eltern: Büsra Yildirim, geb. Eski und Cihan Yildirim

Wir trauern um 
Herrn Walfried Gerhard Melzer, verstorben am 13.08.2021
Herrn Markus Hauser, verstorben am 18.08.2021

Altersjubilare
Wir gratulieren herzlich
Herrn Josef Huhn  zum 75. Geburtstag  

Amtliche Mitteilungen

Corona
Nach Wochen ohne hohe Inzidenz steigt der Wert auch 
im Landkreis Tuttlingen kontinuierlich an. Derzeit haben wir 
eine Inzidenz von 45 (20.08.2021) sowie leider auch schon 
wieder einen positiven Fall in Denkingen, der leider auch 
bereits auf der Intensivstation liegt. Nicht geimpfte Reise-
rückkehrer, daher noch einmal der dringende Apell sich 
impfen zu lassen.

Zensus
Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung in Ba-
den-Württemberg ab September 2021
Im Jahr 2022 wird in Deutschland der nächste Zensus 
durchgeführt. Der Zensus beinhaltet eine Volks-, Gebäude- 
und Wohnungszählung und wird in allen Mitgliedsstaaten 
der EU turnusmäßig durchgeführt. Mit dieser statistischen 
Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland 
leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in 
Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- 
und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Pla-
nungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme 
der Einwohnerzahl notwendig.
Bereits in diesem Jahr nimmt das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg im Rahmen der Vorbefragung zur Ge-
bäude- und Wohnungszählung (GWZ) für den Zensus 2022 
Kontakt mit einem Teil der Eigentümerinnen und Eigentü-
mern bzw. Verwaltungen von Gebäuden mit Wohnraum bzw. 
Wohnungen in Baden-Württemberg auf. Diese Vorbefragung 
dient der Überprüfung der vorliegenden Daten zu Gebäu-
den und Eigentumsverhältnissen hinsichtlich Qualität und 
Aktualität. So wird sichergestellt, dass die Angaben zu den 
auskunftspflichtigen Personen sowie zu den Gebäuden und 
Wohnungen zur GWZ im Jahr 2022 korrekt vorliegen und 
die Belastung aller Beteiligten dadurch minimiert wird. Die 
Entscheidung bezüglich der Auswahl der Auskunftspflichti-
gen zur Vorbefragung 2021 hängt von Struktur und Aktuali-
tät der Daten ab, die dem Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg vorliegen.
Ca. 1 Mio. ausgewählte Eigentümerinnen und Eigentümer 
bzw. Verwaltungen erhalten im September 2021 ein An-

schreiben mit Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen 
und werden gebeten, Auskünfte zu ihrem Gebäude oder 
ihrer Wohnung zu erteilen. Die maximal 11 Fragen der Vor-
befragung 2021 können schnell und einfach beantwortet 
werden. Dies nimmt nur etwa 5-10 Minuten in Anspruch. 
Wer zur Vorbefragung 2021 kein Schreiben erhält, wird erst 
zur GWZ 2022 befragt. Die GWZ 2022 wird als flächen-
deckende Erhebung durchgeführt, bei der Eigentümerinnen 
und Eigentümer bzw. Verwaltungen aller Gebäude mit Wohn-
raum und Wohnungen befragt werden.
Lesen Sie mehr unter https://www.zensus2022.de/DE/Wer-
wird-befragt/Vorbefragung-gebaeude-und-wohnungsza-
ehlung.html
Die gesetzlichen Grundlagen für die Datenerhebung sind das 
Bundesstatistikgesetz (BStatG), das Zensusvorbereitungsge-
setz (ZensVorbG 2022) und das Zensusgesetz (ZensG 2022). 
Nach § 24 des Zensusgesetzes besteht Auskunftspflicht. 
Für das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat der 
Schutz personenbezogener Daten höchste Priorität. Die On-
line-Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt. Die gewonnenen 
Daten werden ausschließlich für statistische Zwecke genutzt, 
Rückschlüsse auf einzelne Personen oder die Weitergabe 
von Daten an Dritte sind ausgeschlossen.

Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Regelung von Trauerfeiern auf dem Friedhof 
und der Friedhofshalle der Gemeinde  

Denkingen vom 18.08.2021
Auf der Grundlage der Neureglung der Corona-Verordnung 
der Landesregierung vom 14.08.2021 sowie der Regelung 
für Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Welt-
anschauungsgemeinschaften sowie für Veranstaltungen bei 
Todesfällen vom 16.08.2021 gilt nachfolgende Regelung bei 
Trauerfeiern auf dem Friedhof und in der Friedhofshalle der 
Gemeinde Denkingen:
1.   Für Veranstaltungen bei Bestattungen, Urnenbeisetzun-

gen und Totengebete ist vom Veranstalter die Erstellung 
eines Hygienekonzepts und eine Teilnehmererfassung er-
forderlich.

  Veranstalter im Sinne dieser Allgemeinverfügung ist der 
gegenüber der Gemeinde kostenpflichtige Angehörige/
Bevollmächtigte. Die Aufgaben des Veranstalters kann 
dieser auf das Bestattungsinstitut oder den Ausrichter 
der Trauerfeier übertragen.

  Die Teilnehmerliste beinhaltet die Vor- und Zunamen, 
Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie Datum und Zeitraum der Anwesenheit. 
Die Liste ist vier Wochen zu speichern und danach zu 
löschen. Die Daten sind auf Verlangen, der nach der 
CoronaVO zuständigen Behörde zu übermitteln. 

2.   Bei Veranstaltungen im Freien muss eine medizinische 
Maske nur dann getragen werden, wenn davon auszu-
gehen ist, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden 
kann.

  Ausnahmen von der Maskenpflicht sind in § 3 Abs. 2 der 
CoronaVO geregelt.

3.   Weihwasserkessel mit den Sprengern sowie Erdschaufeln 
sind nicht gestattet. Blütenblätter oder Zweige als Alter-
native sind erlaubt.

4.   Bei der Benutzung der Friedhofshalle ist die Teilnehmer-
zahl in der Halle auf 25 Personen beschränkt. Geistliche 
oder Trauerredner werden hier nicht mitgezählt.

  Der Abstand zwischen den Stühlen beträgt 2,0 m zu 
allen Seiten. Die Stühle dürfen nicht verschoben oder 
zusammengerückt werden. Es muss jeder Teilnehmer ei-
nen Sitzplatz haben. Stehplätze sind nicht zulässig. Bei 
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss eine 
medizinische Maske getragen werden.
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  Ein Aufenthalt weiterer Personen vor der Friedhofshalle 
ist mit entsprechendem Abstand bzw. mit Tragen einer 
Schutzmaske erlaubt.

5.   Der Gemeindegesang ist sowohl in der Friedhofshalle 
wie auch im Freien erlaubt, sofern eine Schutzmaske 
getragen wird.

6.   Die Benutzung der Friedhofshalle muss vorab durch die 
Gemeindeverwaltung genehmigt werden. Da sich die Co-
rona-Lage sowie die rechtlichen Begebenheiten regelmä-
ßig ändern können, sind weitere Auflagen jederzeit auch 
mündlich möglich.

7.   Im Hygienekonzept müssen die Umsetzung der allge-
meinen Abstandsempfehlungen von 1,5 Metern zu an-
deren Personen, die regelmäßige und ausreichende Lüf-
tung von Innenräumen, die regelmäßige Reinigung von 
Oberflächen und Gegenständen sowie die rechtzeitige 
und verständliche Information über die Hygienevorgaben 
dargestellt werden. Das Hygienekonzept muss von den 
Verantwortlichen der Veranstaltung ggfs. den zuständigen 
Behörden auf deren Verlangen vorgelegt werden.

Denkingen, den 18.08.2021
Rudolf Wuhrer
Bürgermeister

 

Kartenverkauf Dorftheater

Theateraufführung Rathausplatz 2021
„Natur pur“ Dorftheater Denkingen
Durch Corona mussten leider auch in diesem Jahr wieder 
viele kulturelle Veranstaltungen abgesagt werden.
Das Denkinger Dorftheater wird nun aber in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Denkingen für ein kulturelles Angebot in 
Form einer Freilichtaufführung auf dem Rathausplatz sorgen. 
Freuen Sie sich auf dieses kulturelle Highlight.
Auf der Bühne vor dem Rathaus wird mit zwei Aufführungen 
das Stück „Natur-pur“ von Bernd Gombold aufgeführt. Ein 
Stück das für viel Heiterkeit und Humor sorgen wird.
Auf Grund der Corona-Pandemie wird entsprechend auf Ab-
stand gestuhlt. Die Zuschauer sitzen im Freien. Zutritt haben 
nur geimpfte, genesene oder mit einem tagesaktuellen Test 
versehene Personen. Die Anzahl der Besucher richtet sich 

nach der zum Zeitpunkt der Aufführung geltenden Corona-
Verordnung.
Wir verkaufen daher bereits Karten im Vorverkauf. An der 
Abendkasse werden wir dann noch die Restkarten bis zur 
Erreichung der zulässigen Besucherzahl verkaufen. Auch um 
lange Warteschlangen zu vermeiden empfehlen wir sich vor-
ab mit einer Eintrittskarte zu versorgen.
Die Aufführungen sind jeweils am Freitag, 24.09.2021 und 
Samstag, 25.09.2021 um 18.00 Uhr.
Die Eintrittspreise betragen 8,00 Euro für Erwachsenen und 
4,00 Euro für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie 
Studenten (mit Studentenausweis).
Es erfolgt eine Bewirtung vor und nach der Veranstaltung 
sowie in der Pause. Beim Eintritt ist eine Maske zu tragen. 
Nach derzeitigem Stand der Corona-VO herrscht am Sitz-
platz keine Maskenpflicht.

Pedelec-Training 60 plus
Sie sind schnell, umweltfreundlich und bringen einen be-
quem ans Ziel. Pedelecs werden in allen Altersgruppen 
immer beliebter.
Überlegen Sie auch, ob ein Elektrofahrrad für Sie das Rich-
tige ist oder haben Sie schon eins gekauft? Bei unserem 
circa vierstündigen Training aus Theorie und Praxis können 
Sie den sicheren Umgang unter Anleitung von erfahrenen 
Trainern üben.
Trainingsinhalte in Theorie
•	 Vermittlung einschlägiger Straßenverkehrsvorschriften
•	 Nutzung eines Fahrradhelms und dessen richtige Trag-

weise
•	 Persönliche Ausstattung (z.B. Kleidung, Schuhwerk, 

Warnweste)
•	 Ausstattung eines verkehrssicheren Fahrrades
•	 Allgemeine technische Informationen zum Pedelec

Trainingsinhalte Praxis
•	 Richtige technische Handhabung sowie Einstellung Sat-

telhöhe, Sattelposition, Lenkerhöhe und Bremsen
•	 Anfahr- und Anhalteübungen
•	 Balance und Radgewöhnung
•	 Bremsen und Ausweichen
•	 Kurventechniken
•	 Fahren in der Gruppe
•	 Eigenes Pedelec
Leitung:   Holger Jauch, Polizeihauptmeister
    Klaus Vogt, Polizeihauptmeister
Termine:    Kurs Nummer 1 - Freitag, 24.09.2021 von 

13:00 Uhr bis 17.00 Uhr
     Kurs Nummer 2 - Freitag, 01.10.2021 v o n 

13:00 Uhr bis 17.00 Uhr
Treffpunkt: Mehrzweckhalle, Eingangsbereich
Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf 14 be-
grenzt ist.

Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021
1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Ge-

meinde Denkingen wird in der Zeit vom 6. September 
2021 bis 10. September 2021 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus Denkingen, Bürgerbüro- 
EG (barrierefrei), Hauptstraße 46, 78588 Denkingen für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
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sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 6. September 2021 bis 
zum 10. September 2021, spätestens am 10. September 
2021 bis 11.30 Uhr, bei der Gemeindebehörde Bürger-
meisteramt Denkingen, Hauptstraße 46, 78588 Denkingen 
Einspruch einlegen.

  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 
2021 eine Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis Nr. 285 Rottweil-Tuttlingen
•	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
•	 oder 
•	 durch Briefwahl 

 teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 5. September 2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) 
versäumt hat,

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist.

  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
•	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
•	 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
•	 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahl-
briefumschlag und

•	 ein Merkblatt für die Briefwahl.
  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich 
von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stel-
le abgegeben werden.

Denkingen, 26.08.2021
Rudolf Wuhrer
Bürgermeister

Bürgerhaus / Mediathek Denkingen

Öffnungszeiten während der Sommerferien
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten, wir haben 
bis einschließlich 10.09.2021 an folgenden Tagen geöffnet:
Dienstag und Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr und Mittwoch 
von 09.00 – 11.00 Uhr
Bitte denken Sie an die aktuell geltende Corona-Verordnung, 
Zutritt in die Mediathek nur nach dem 3G Prinzip.

MiKaDo e.V.
Nachbarschaftshilfeverein

Urlaub Mikado
von Mo., 23.08.2021 - einschl. Fr., 10.09.2021 ist das Büro 
nicht besetzt.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an meine Kol-
legin
Frau Antje Faulhaber in Frittlingen - Tel.: 07426/962431
Am Mo., 13.09.2021, bin ich gerne wieder für Sie da.
Ihre Einsatzleiterin in Denkingen
Josefine Zielinski
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EU Sozialfonds
ESF-Arbeitskreis des Landkreises Tuttlingen beschließt Ar-
beitsmarktstrategie // Öffentlicher Aufruf zur Einreichung 
von Projektanträgen für das Jahr 2022 läuft noch bis zum 
30. September 2021
Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus) ist auch in 
der neuen Förderperiode 2021 bis 2027 das wichtigste Fi-
nanzierungs- und Förderinstrument der Europäischen Union 
(EU) für Investitionen in Menschen.
Ziel ist es, die Beschäftigungs- und Bildungschancen in der 
EU zu verbessern. Mit dem ESF stellt die EU den Mitglied-
staaten seit 1957 finanzielle Mittel zur Verfügung.
In Baden-Württemberg wird das Prinzip der Nähe gelebt. 
Landesweit erhalten Benachteiligte am Arbeitsmarkt außer-
halb des staatlichen Regelwerks neue Chancen zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben wie auch zur 
Erwerbsbeteiligung. Im Wesentlichen geht es um die Be-
kämpfung von Armut und Diskriminierung.
Baden-Württemberg wird bei der Verteilung der Fördergelder 
in der neuen Förderperiode mit rund 219 Mio. Euro rechnen 
können. In die regionale Förderung fließen 10.945.480 Euro 
ein. Das Förderbudget für den Landkreis Tuttlingen beträgt 
jährlich 165.000 Euro. Der Landkreis kann mit diesem Bud-
get in den vorgesehenen Handlungsfeldern eigene Akzente 
in der Arbeitsmarktförderung setzen. Die Förderung wird 
auf der Grundlage einer ESF-Arbeitsmarktstrategie ausge-
schrieben, die der ESF-Arbeitskreis jährlich neu beschließt. 
So wurde die ESF-Arbeitsmarktstrategie für das Jahr 2022 
im Mai durch den Arbeitskreis beschlossen. Diese wurde 
inzwischen auf der Homepage des Landkreises Tuttlingen 
veröffentlicht.
Unterstützt werden Projekte zur Verbesserung der Beschäf-
tigungsfähigkeit von arbeitsmarktfernen und armutsgefähr-
deten Personengruppen, die auch unter günstigsten Be-
dingungen keine kontinuierliche Beschäftigungsbiographie 
nachweisen können. Das sind in erster Linie Langzeitarbeits-
lose, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen – ins-
besondere, wenn sie Erziehungsverantwortung tragen oder 
alleinerziehend sind – benachteiligte Menschen, vor allem 
in Kombination mit atypischer Beschäftigung oder mangeln-
der schulischer oder beruflicher Ausbildung. Darüber hinaus 
werden die Gelder zur Vermeidung von Schulabbrüchen und 
zur Herstellung der Ausbildungsfähigkeit Jugendlicher und 
junger Erwachsener eingesetzt.
Der ESF gewährt keine Vollfinanzierung der Projekte, son-
dern beteiligt sich künftig mit bis zu 40 Prozent an den 
Gesamtkosten eines Vorhabens. Die restlichen Mittel steu-
ern die Projektträger oder andere private bzw. öffentliche 
Institutionen bei. Privatpersonen sind dabei nicht förderbe-
rechtigt. Innovative Ansätze sind vom regionalen Arbeits-
kreis ausdrücklich erwünscht. Als durchgängiges Element 
für alle Projekte soll die Förderung der digitalen Kompetenz 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgenommen werden. 
Zweijährige Projekte können von den Projektträgerinnen 
und -trägern konzipiert werden. Die Bewerbungsfrist läuft 
noch bis 30. September 2021.
Ein öffentlicher Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen 
für das Jahr 2022 wendet sich an Einrichtungen, Orga-
nisationen und Unternehmen. Der Aufruf zur Einreichung 
von Projektanträgen für das Jahr 2022 ist auf der Internet-
seite des Landkreises Tuttlingen (www.landkreis-tuttlingen.
de) veröffentlicht. Anträge sind bei der L-Bank, Karlsruhe 
einzureichen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der 
ESF-Verwaltungsbehörde unter https://www.esf-bw.de/esf/
esfplus/.

MOMIS Förderung
Drei Landkreise, ein Ziel: Projekt MOMIS fördert den beruf-
lichen Wiedereinstieg von Frauen
„MOMIS steht für „Mütter und Väter, Orientierung, Motiva-
tion, Integration und Stabilisierung“, erklärt Fabian Biselli, 
der als Amtsleiter des Sozialamtes und des Kommunalen 
Jobcenters im Landkreis Tuttlingen hier vor Ort für dieses 
Projekt verantwortlich zeichnet. Elternteile, die beruflich wie-
der Fuß fassen wollen, können eigenständig und unabhängig 
von behördlichen Vorgängen ihren Wiedereinstieg planen. 
Begleitung erfahren sie vom Kompetenzteam der biema – be-
ruflich richtig platziert (Villingen-Schwenningen). Auch die Be-
auftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der 
Jobcenter in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar 
und Tuttlingen arbeiten im Projekt mit dem Bildungsträger 
biema zusammen.
Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist geprägt durch 
mittelständische Industrieunternehmen. Die wichtigsten 
Branchen sind Maschinenbau, Medizintechnik, Mikrotechnik, 
Kunststoffverarbeitung und vor allem die Automobilzulieferin-
dustrie. Schon vor der Corona-Pandemie waren die regiona-
len Betriebe in diesen Wirtschaftsbranchen durch eine Struk-
turkrise bedroht. Durch den pandemiebedingten Lockdown 
gingen zahlreiche Arbeitsplätze, im Besonderen in kleineren 
und mittleren Unternehmen, verloren. Dies machte sich vor 
allem durch den Wegfall von Arbeitsplätzen für ungelernte 
Arbeitskräfte, in denen oft Frauen und Migrantinnen tätig 
sind, bemerkbar.
Für die Programminhalte von MOMIS ist entscheidend, dass 
für Familien – zum Ausgleich der wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie – ein regionales, niedrigschwelliges, auf 
den individuellen Bedarf abgestimmtes und aufsuchendes 
Angebot, vorgehalten wird. Im Bedarfsfall können hierzu die 
Familienangehörigen mit einbezogen werden.
Das Projekt wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration Baden-Württemberg aus Mitteln der Euro-
päischen Union im Rahmen der Reaktion auf die COVID-
19-Pandemie (REACT-EU) gefördert.
Noch bis Ende 2022 können hier bis zu 80 Personen, die 
durch die Corona-Krise der letzten anderthalb Jahre beruf-
liche Nachteile erfahren haben, mit individuellen Einzel-Coa-
chings und maßgeschneiderter Beratungen in Arbeit oder 
Ausbildung gebracht werden.
Durch das Angebot von Bonusseminaren werden Chancen 
und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verbessert, Kennt-
nisse in neuen Berufsfeldern können gesammelt und in 
betrieblichen Hospitationen erprobt werden. Da sich das 
Angebot hauptsächlich an Mütter und Väter richtet, werden 
Kinderbetreuung und Elternthemen aufgegriffen und Lösun-
gen für die jeweiligen Familien ermöglicht.
Durchführungsstandorte befinden sich in Villingen-Schwen-
ningen, Tuttlingen, Rottweil und in Donaueschingen.
Mehr Informationen erhalten Interessierte hier:
● 23.9. – 25.9.2021 // 9:00 – 17:00 Uhr
Jobs for Future, Messegelände VS-Schwenningen
● Dienstag, 28.9.2021 // 9:00 Uhr,
Aula des Kreismedienzentrums, Mühlenweg 17, Tuttlingen
● Mittwoch, 29.9.2021 // 9:00 Uhr
Königstr. 13, Rottweil
● Donnerstag, 30.9.2021 // 9:00 Uhr
Sebastian-Kneipp-Straße 60, VS-Villingen
● Freitag, 01.10.2021 // 9:00 Uhr
Lehenstraße 25, Donaueschingen
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Projektseite: 
www.biema.de/momis
Fragen beantwortet auch die Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt des Kommunalen Jobcenters Tuttlingen 
(BCA), Birgit Mütz, E-Mail: b.muetz@landkreis-tuttlingen.de, 
Telefonnummer: 07461/926-4478.
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Merkblatt Reiserückkehrer Kindergärten
Merkblatt für Reiserückkehrende
Wer sich in den Sommerferien im Ausland aufgehalten hat, 
muss bei der Einreise nach Deutschland klären, ob aufgrund 
des Aufenthalts in einem Corona-Risikogebiet bzw. Hochin-
zidenz- oder Virusvariantengebiet eine Absonderungspflicht 
(Quarantänepflicht) besteht.
Dies ist auch mit Blick auf den Besuch einer Kindertages-
einrichtung wichtig, da diese von den Kindern nur besucht 
werden darf, wenn nach der Corona-Verordnung Kita keine 
Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Corona-
virus besteht. Die aktuell gültige Corona-Verordnung Kita 
finden Sie unter Kultusministerium - CoronaVO Kita (km-bw.
de).
Die derzeit geltenden Quarantänebestimmungen für Reisen-
de finden Sie in der Einreiseverordnung des Bundesgesund-
heitsministeriums (CoronaEinreiseV) vom 30. Juli 2021.
Nähere Informationen hierzu sowie die aktuelle Liste der 
Risikogebiete können auf der Internetseite des Robert Koch-
Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete ab-gerufen 
werden.
Weitere Informationen zu den aktuellen Einreiseregeln finden 
Sie auf der Internet-seite des Bundesgesundheitsministe-
riums unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus-infos-reisende.html.
Bitte beachten Sie, dass sich sowohl die Rechtslage als 
auch die Einstufung der Risikogebiete kurzfristig ändern 
kann. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, sich vor der 
Rückreise aus dem Ausland nochmals über die geltenden 
Bestimmungen zu informieren.

Katholische Kirchengemeinde  
St. Michael Denkingen

Katholische Kirchengemeinde St. Michael
Pater Sabu Palakkal, Pfarramt Denkingen
Tel. 07424/9790190, Fax 07424/97901911, 
E-Mail: StMichael.Denkingen@drs.de
Peter Berner, Pastoralreferent,
Pfarrhaus Aixheim, Kirchstr. 9 
Tel. 07424/9014240 (Büro) oder 1515 (Pfarramt), 
E-Mail: Peter.Berner@drs.de
Pfarramt Frittlingen
Tel. 07426/940040, Fax 9400414, 
E-Mail: StHippolytuKassia.Frittlingen@drs.de

Öffnungszeiten der Pfarrämter:
Denkingen: Montag 15.00-18.00 Uhr
    Donnerstag 9.00-11.00 Uhr
Frittlingen: Dienstag, Mittwoch 9.00-12.00 Uhr
Aixheim:  Montag, Mittwoch u. Freitag 8.15-11.45 Uhr 
    Dienstag, 13.30 -17.30 Uhr
    Tel. 07424/1515
Aldingen:  Donnerstag, 14.00-17.30 Uhr 
    Tel. 07424/1515

Sonntag, 29.8. – 22. Sonntag im Jahreskreis
8.45 Uhr  Eucharistiefeier
Dienstag, 31.8. – Hl. Paulinus v. Trier
18.30 Uhr  Rosenkranz
19.00 Uhr  Abendmesse
Freitag, 3.9. – Hl. Gregor d. Große
7.30 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, 5.9. – 23. Sonntag im Jahreskreis/
Kollekte für die Arbeit der indischen Schwestern
10.15 Uhr   Eucharistiefeier mit 25-jährigem Jubiläum v. 

Schwester Juli

Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit
Sonntag, 28.8. Frittlingen 19.00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 29.8. Aixheim 10.15 Uhr Eucharistiefeier
     Aldingen  8.45 Uhr Eucharistiefeier

BEKANNTMACHUNGEN
Pater Sabu aus Indien zurück
Pater Sabu ist wieder aus seinem Heimatland zurück.
Am 29.7. ist Pater Sabus Mutter verstorben.
Pater Sabu wird am 7.9.2021 um 19 Uhr in Denkingen eine 
Messe für seine verstorbene Mutter halten.
Gebetsanliegen des Hl. Vaters im September 2021
Nachhaltiger Lebensstil
„Beten wir dafür, dass wir alle mutige Entscheidungen für 
einen nüchternen und nachhaltigen Lebensstil treffen, in der 
Freude über die jungen Menschen, die sich entschieden 
dafür einsetzen.“
Segnung der Kräuter am Fest Mariä Himmelfahrt
Am Fest Mariä Himmelfahrt, am 15. August wurden im 
Gottesdienst nach alter Tradition die Kräuter gesegnet. Für 
den Kräuterbuschel werden vielerlei Kräuter, die im eigenen 
Garten und auf Feld und Flur wachsen, gesammelt und zu 
Sträußen zusammengebunden und zur Segnung in die Kir-
che gebracht. Die katholische Kirche sieht die Kräuterweihe 
vor allem als Ausdruck für die Achtung vor der Schöpfung 
und die Heilkraft der Kräuter als Symbol für die Zuwendung 
Gottes an den Menschen. Die Gottesdienstbesucher konn-
ten nach dem Gottesdienst einen gesegneten Kräuterbu-
schel mit nach Hause nehmen. Herzliches Vergelts Gott an 
Frau Maria Spielvogel für die Vorbereitung, das Pflücken der 
ausgewählten Kräuter und das Binden der Kräuterbuschel.
Vergelts Gott auch für die großzügigen Spenden für den 
Vinzenzverein.

St. Michael begrüßt neue Ministrant/innen

 
 Foto: Berner

Am Dienstag, den 27.07.21 durften wir in unserem Abend-
gottesdienst 8 neue Ministrantinnen und Ministranten will-
kommen heißen. Feierlich legten sie ihr Versprechen ab, und 
wurden in die Gruppe der Ministranten von St. Michael in 
Denkingen aufgenommen.
Die Kinder erhielten ihren Ministranten-Ausweis und einen 
Willkommensgruß.
Die neuen Ministrant/innen sind: Emilian Borho, Lorenz 
Bronner, Julian Debler, Lukas Kopf, Jasmin Melzer, Tizian 
Schnee, Josefine Stübecke und Hannes Zeiner.

Neues aus der Seelsorgeeinheit
Info-Telefon
Aktuelle und kurzfristige Änderungen der Gottesdienstpla-
nung können Sie bei unserem Infotelefon der Seelsorgeein-
heit jederzeit abhören.
Info-Telefon: 07426 9400 444
Informieren Sie sich hier.

Über den Kirchturm hinaus
Körnersäckle-Verkauf
Die Claretiner-Schwestern vom Dreifaltigkeitsberg verkaufen 
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am Sonntag, 3. Oktober, auf dem Dreifaltigkeitsberg nach 
den Gottesdiensten Körnersäckle.
Mit dem Erlös wird der Kindergarten „Don Geraldo Children’s 
Center“ auf den Philippinen unterstützt.
Gefüllt sind die Körnersäckle mit Reis, Sonnenblumenkernen 
und Linsen.

„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche“
September 2021
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarzwald-Baar 102.0
Schramberg 103.7 Oberndorf 104.6 Tuttlingen 107.6 und im 
Kabel
App, Internetradio und Infos: www.antenne1-neckarburg.de

Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen News
begleiten Sie die Kirchen der Region durch den Tag:
"Moment mal"
Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken
täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr
Typisch himmlisch - Kirche am Sonntagmorgen"
mit interessanten Gästen, News und frischer Musik
sonn- und feiertags von 8 - 10 Uhr
05.09.   „Auf den Spuren der Hugenotten und Walden-

ser“ - mit Pfarrer Daniel Röthlisberger aus Fluorn-
Winzeln

12.09.   „Muskathlon-extremer Einsatz für mehr Gerechtig-
keit“ - Helmut Nolte setzt ein Zeichen

19.09.   „Fehden, Glaubenskämpfe und eine ganz beson-
dere Madonna“ – die Autorin Cornelia Votteler zu 
Gast

26.09.   „Endlich Sonntag“- mit der KAB Bildungs- und 
Rechtsreferentin Dr. Astrid Deusch aus Immendingen

Hans-Peter Mattes
Kirchlicher Rundfunkbeauftragter

Auf den Punkt gebracht…
Erfahrung ist ein langer Weg
Und eine teure Schule
-Deutsche Spruchweisheit-

Evangelisches Pfarramt Denkingen
- Kirchengemeinde Aldingen -
www.aldingen-evangelisch.de

Evangelisches Pfarramt Aldingen II
für Denkingen und Frittlingen
www.aldingen-evangelisch.de 
Pfarrbüro in Aldingen Mo. – Do. 9:00 - 12:00 Uhr Tel. 
07424-86600 gruessgott@aldingen-evangelisch.de
Pfarrer Helmers in Denkingen Tel. 07424 7035836
Oliver.Helmers@aldingen-evangelisch.de
Pfarrer Dewitz in Aldingen Tel. 901047 Fax 86168
gruessgott@aldingen-evangelisch.de
Gemeindediakonin Karin Pohl Tel. 84539 
karin.pohl@aldingen-evangelisch.de
Gemeindediakonin Sieglinde Kamm Tel. 867430
Sieglinde.Kamm@aldingen-evangelisch.de
Veranstaltungsort: in der Regel Denkingen
Tel. Vorwahl für Aldingen/Denkingen: 07424

Wochenspruch: 
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen mei-
nen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
Matthäus 25,40b
***
Sonntag, 29. August – 13. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr   Gottesdienst in Aldingen (Pfr. Helmers), auch 

online unter www.aldingen-evangelisch.de, par-
allel Kinderkirche (ev. Gemeindehaus Aldingen)

***
Sommerferien 
Während der Sommerferien finden keine Gruppen und Krei-
se und keine Frühgebete statt.

Auch das Predigttelefon macht in dieser Zeit eine Pause. 
Nach den Sommerferien erreichen Sie das Predigttelefon 
wieder unter Tel. 07424-9804260.
Das Pfarrbüro ist auch während der Ferien zu den gewohn-
ten Zeiten telefonisch unter Tel. 07424 86600 oder per E-
Mail unter gruessgott@aldingen-evangelisch.de zu erreichen.
***
Dankeschön für Bethel-Kleiderspenden
In diesem Jahr konnten in unserer Kirchengemeinde insge-
samt rund 1,7 Tonnen Altkleidung für die gute Sache ge-
sammelt werden. Die Bethel Stiftung und auch wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen Spendern für diese wichtige 
Unterstützung!

Evangelische Freikirche ETG

ETG-Spaichingen
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 29. August um 10 
Uhr in der Ev. Freikirche ETG-Spaichingen.
Für Kinder gibt es diesen Sonntag ein besonderes Special 
– eine Spielstraße. Lasst euch überraschen!
Homepage: www.etg-spaichingen.de

Freiwillige Feuerwehr
Denkingen

Hauptversammlung
Am Samstag, den 11.09.2021 findet ab 20:00 Uhr unsere 
Hauptversammlung im FSV-Sportheim statt. Hierzu laden wir 
alle Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr, 
Alterswehr und Aktivenwehr ein.

Fußball- und Sportverein
Denkingen e.V.

FSV Spielbetrieb
Aktive Ergebnisse:
Sonntag, 22.08.2021
Bezirksliga
FV08 Rottweil - FSV Denkingen I  0:2 
Sonntag, 22.08.2021
Bezirkspokal Runde 1
SGM Bärental/Irndorf - FSV Denkingen II  4:2

Aktive Vorschau:
Sonntag, 29.08.2021
Bezirksliga
15:00 Uhr: FSV Denkingen I – SV Winzeln  
Mittwoch, 01.09.2021
Bezirkspokal Runde 2
19:00 Uhr: SGM Frittlingen/Wilflingen - FSV Denkingen I

Kleintierzuchtverein
Denkingen e.V. Z 438

Kinderferienprogramm
Leider ist uns im letzten Mitteilungsblatt ein Fehler unter-
laufen.
Wir müssen leider unser Kinderferienprogramm absagen.
www.z438.de
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MGV Denkingen e.V.

 Foto: MGV

Wir dürfen wieder singen
Wir dürfen und wollen wieder sin-
gen
Liebe Sängergemeinschaft,
auf Grund der seit 16. August 
geltenden Coronaverordnung des 
Landes Baden-Württemberg kön-
nen wir wieder unter bestimmten 
Auflagen unsere Singstunden ab-
halten.
Daher starten wir am Donnerstag, den 02. September um 
20:00 Uhr im Proberaum der Festhalle.
Wir freuen uns, mit Euch allen zusammen unseren Chor 
wieder zu beleben.

Gerne sehen wir auch neue Interessenten, die nach diesem 
Coronavakuum Lust auf Gemeinschaft und Gesang haben 
und mit uns den Neustart bestreiten wollen.
Herzlich grüßt Euch
Euer Vorstand mit seinem Dirigenten

TSV Denkingen e. V.

Unsere Homepage: www.tsv-denkingen.de

Winterfit Teil 2
Es geht wieder weiter …

 
 Foto: pd

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinnützige Sozialsta-
tion Spaichingen-Heuberg 
e.V. 
Seit mehr als 45 Jahren hat sich 

die gemeinnützige Sozialstation SpaichingenHeuberg e.V. 
zur Aufgabe gemacht, sich um kranke und pflegebedürftige 
Mitglieder ihrer 14 Mitgliedsgemeinden zu kümmern. Aber 
nicht nur in der ambulanten Pflege ist die Sozialstation tätig. 
Durch zwei Tagespflegeeinrichtungen in Gosheim und Balg-
heim schafft sie die Möglichkeit für demente und betagte 
Gäste wieder am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen, 
ihre kognitiven Ressourcen zu erhalten und zu trainieren. 
Zusätzlich können dadurch pflegende Angehörige entlastet 
werden.
Die Tagespflege hat ihre Öffnungszeiten von 08:00 Uhr bis 
17:00 Uhr. Die Gäste werden zu Hause abgeholt und abends 
wieder nach Hause gebracht.

Das erfordert von den Fahrern oftmals Geduld und Einfüh-
lungsvermögen.
Wie überall in der Alten- und Krankenpflege herrscht auch 
hier Mangel an „helfenden Händen“. Es wäre schön, wenn 
sich in unseren Mitgliedsgemeinden engagierte Menschen 
finden würden, die zeitlich flexibel sind ( z.B. Rentner, Haus-
frauen, Studenten in den Ferien), die unsere Fahrer bei die-
ser wichtigen Arbeit unterstützen und entlasten könnten. Die 
Bezahlung erfolgt über die Ehrenamtspauschale.
Könnten Sie sich diese Tätigkeit morgens zwischen 7:00 
Uhr – 09:00 Uhr bzw. nachmittags zwischen 16:00 Uhr und 
18:00 Uhr vorstellen?
Gerne können Sie sich bei uns Tel. 07424/4858 jederzeit 
informieren.
Wir würden uns über Ihre Unterstützung freuen.

Hauptversammlung des VdK
Am Freitag, den 27.08.2021, findet ab 17.00 Uhr die Haupt-
versammlung des VdK Ortsverband Spaichingen in Gast-
haus „ENGEL“ statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Kassenbericht
4. Bericht der Revisoren
5. Bericht des Schriftführer
6. Bericht der Frauenvertreterin
7. Aussprache zu den Berichten
8. Entlastungen
9. Wahlen
10. Verschiedenes
Aufgrund der immer noch recht unsicheren Situation ver-
zichten wir bewusst auf Ehrungen. Diese werden zu einem 
späteren Zeitpunkt zusammen mit den Ehrungen für 2020 
nachgeholt.
Rund um die Veranstaltung gelten die Regeln des zum Zeit-
punkt der Veranstaltung gültigen Hygienekonzepts.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
rotes Walnuss-pesto
rezeptautorin: Nadine Hoffmann

Zutaten:
•	 70 g Walnüsse
•	 30 g Pinienkerne
•	 1 Knoblauchzehe
•	 100 g getrocknete Tomaten
•	 ca. 60 ml Leinöl
•	 30 g Parmesan
•	 Salz
•	 Pfeffer

1. Die Knoblauchzehe schälen und zusammen mit den Walnüs-
sen, Pinienkernen, getrockneten Tomaten sowie dem Leinöl in 
ein hohes Gefäß geben und mit dem Pürierstab fein pürieren. 
Falls die Masse zu trocken ist, noch etwas Leinöl nachgießen.

2. Anschließend den geriebenen Parmesan untermischen und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Alles in ein Glasgefäß geben und mit etwas Leinöl bedecken. 
Das Pesto hält sich ca. 4 Tage im Kühlschrank frisch.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


